
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/5/11 9ObA48/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1988

Norm

ABGB §1151 VII

Rechtssatz

Ist die mit der Leitung einer Gruppe von Bearbeiterinnen, mit deren Einschulung und der Gewinnung neuer

Beraterinnen betraute, gegenüber der Geschäftsleitung weisungsgebundene Managerin weiterhin auch selbst als

Beraterin im Rahmen eines Vertriebes nach dem "Partysystem" tätig, dann ist wegen der Ver6echtung der beiden

Aufgaben ein einheitliches Arbeitsverhältnis anzunehmen (vgl auch 9 Ob A 52/88).
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